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Bundesweites Monitoring 

„Auswirkungen von SBG II und SGB XII 
auf Frauenhausbewohnerinnen und Frauenhäuser“

2. Phase: schriftliche Erhebung in allen Frauenhäusern

Bitte um Mitwirkung:

Der Erhebungsbogen beruht auf den Erfahrungen und Ergebnissen der 1. Phase des Monitoring der wissenschaftlichen Begleitung von Frauenhauskoordinierung e. V., in der mit Frauenhausmitarbeiterinnen bundesweit mehrere Telefoninterviews durchgeführt wurden und Workshops in Hessen und Thüringen und eine bundesweite Fachtagung in Frankfurt stattgefunden haben. Das Monitoring hat auch mit dazu beigetragen, dass die Regelung zur Kostenerstattung bei Frauenhausaufenthalt ins SGB II (§36a) eingeführt wurde (siehe regelmäßiger Newsletter bei http://www.frauenhauskoordinierung.de).
Jetzt bitten wir um Ihre Beteiligung an der schriftlichen Erhebung. Der Nutzen für Sie besteht darin, dass Sie mit der regelmäßigen monatlichen Dokumentation von Erfahrungen mit dem SGB II Informationen zur Praxis Ihres lokalen Leistungsträgers sammeln und zur Regelungen von Problemen vor Ort einsetzen können. Die Ergebnisse unserer bundesweiten Auswertung wird Frauenhauskoordinierung e. V. für die bundesweite Lobbyarbeit für Frauenhausbewohnerinnen und Frauenhäuser einsetzen.
Zur Anwendung und zum Verfahren:

Bitte füllen Sie den Bogen in den Monaten von Januar bis Juni 2006 regelmäßig einmal im Monat aus und schicken monatlich – jeweils bis spätestens zum 10. des Folgemonats - eine Kopie per Fax oder Post an: GSF e. V., Niederurseler Landstr. 118, 60439 Frankfurt am Main, Fax 069 554059. Damit können wir mögliche Veränderungen zeitnah dokumentieren. Auch wenn Sie den Bogen nicht so häufig schicken können, ist er willkommen - wichtig ist in jedem Fall die Angabe des Berichtzeitraums. Sollten sich keine Änderungen ergeben, teilen Sie uns das einfach mit. Der Bogen ist auf der Homepage von Frauenhauskoordinierung e. V. eingestellt und kann daher auch elektronisch ausgefüllt und versandt werden.
Bei Rückfragen und zur Übersendung weiterer Informationen wenden Sie sich bitte an:  
Gitte Landgrebe (0651/1700366 - Email: Glandgrebe@aol.com)
Dr. Brigitte Sellach (069/555183 - Email: sellach@gsfev.de)
Angaben zu Ihrem Frauenhaus
Name des Frauenhauses:



Träger:

Tel.:






Email:

Ansprechpartnerin bei Rückfragen:

Anzahl der Plätze (insges. für Frauen und Kinder) im Frauenhaus: 

Bundesland:





Region (Stadt/ Landkreis):

Leistungsträger SGB II:
( Optionsgemeinde
( ARGE



( Pilot-ARGE

( Sonstiges (bitte nennen)
Berichtszeitraum/Monat(e)
Hinweis: Die Angaben beziehen sich jeweils auf den aktuellen Monat der Erhebung
Fragen zu den wirtschaftlichen Hilfen
1. Erhalten die Frauen beim Einzug ins Frauenhaus vom Leistungsträger bei Bedürftigkeit zeitnah Geld?

( ja, sofort

( nein, Frauenhaus tritt in Vorlage und rechnet mit Leistungsträger ab

( nein, Frauenhaus tritt in Vorlage, aber es gibt keine Vereinbarung zur Abrechnung mit Leistungsträger
Anmerkungen:
2. Gibt es Probleme bei der Übernahme von Mietkosten für Frauen, die neben den Kosten für den Frauenhausaufenthalt auch anteilige Mietkosten für ihre alte und/oder neue Wohnung zahlen müssen?

( noch keine Erfahrungen damit

( grundsätzlich keine Doppelzahlungen

( im Einzelfall Doppelzahlung möglich
( wird generell für eine Übergangszeit übernommen

( trifft nicht zu, da keine Unterkunftskosten im Frauenhaus anfallen

( Sonstiges (bitte aufführen) __________________________________________________________
3. Wie werden besondere Bedarfe, z.B. Erstausstattung der Wohnung, gewährt?
( als Sachleistung

( als Geldleistung
( als Kombination von Sach- und Geldleistung

( als Zuschuss

( als Darlehen

( Sonderleistungen werden nicht gewährt
Anmerkungen (hier können Sie Probleme skizzieren):
4. Wie lange dauert die Bearbeitung von Anträgen auf Sonderleistungen? 
( Entscheidung innerhalb von 2 Wochen
( Entscheidung nach 2 - 4 Wochen
( Entscheidung nach 4 Wochen oder später
Anmerkungen:

5. Wird die Heranziehung des Unterhaltsverpflichteten (Täters) ausgesetzt?

( ja, mit einer Frist



( nein

( von der Heranziehung wird abgesehen

6. Auf welcher Rechtsgrundlage werden die Kosten für den Aufenthalt im Frauenhaus übernommen? 
( pauschalierte Förderung, in die alle Kosten eingeschlossen sind
( Miete über SGB II bzw. SGB XII und Beratung über pauschale kommunale Zuwendung
( Miete über SGB II bzw. SGB XII und Beratungskosten auf Grundlage von § 16 SGB II
( Miete über SGB II bzw. SGB XII und Beratungskosten auf Grundlage von §§ 67, 68 SGB XII
( § 17 SGB II und § 75 SGB XII
( Sonstiges (bitte aufführen) __________________________________________________________
7. Wie ist die Kostenübernahme für Frauen aus anderen Regionen geregelt?

8. Typische Probleme bei der Finanzierung des Frauenhausaufenthaltes (bitte kurz beschreiben):
Fragen zur beruflichen Förderung
9. Mit wie vielen Frauen wurden Eingliederungsvereinbarungen abgeschlossen?

( mit allen erwerbsfähigen Frauen
( mit keiner Frau
( mit ca. …….. % der Frauen

Anmerkungen (z. B. befristete Aussetzung der Zumutbarkeit):
10. Wurden in Eingliederungsgesprächen die gewaltgeprägten Lebensverhältnisse berücksichtigt?
( nicht bekannt 
( ja

( teils/ teils


( nein

Anmerkungen:

11. Wurden Sanktionen bei Nichteinhaltung der Eingliederungsvereinbarungen verhängt?

( ja 
( nein


( wurden angedroht
Falls ja, um welche Sanktionen handelte es sich?

12. Werden erwerbsorientierten Frauen innerhalb weniger Wochen Maßnahmen zur beruflichen Förderung bzw. Arbeitsplätze angeboten?

( ja, allen erwerbsfähigen Frauen
( nein, keiner Frau
( ja, ca. …….. % der Frauen

Anmerkungen:
13. Um welche Maßnahmen bzw. Arbeitsplätze handelt es sich (z.B. Festanstellung, 1€ -Job,)  
Frage zum Personal und zur Organisation Ihres lokalen Leistungsträgers

14. Mit welchen Problemen, die auf den Leistungsträgers zurückgeführt werden können, sind die Frauen konfrontiert?

( längere Wartezeiten



( längere Bearbeitungszeiten

( schlechte Erreichbarkeit



( unklare Zuständigkeiten

( Kompetenzdefizite beim Personal

( fehlerhafte Antragsbearbeitung oder Bescheide
( Sonstiges (bitte aufführen) __________________________________________________________
Fragen zum Arbeitsaufwand im Frauenhaus
15. Der Arbeitsaufwand für uns als Mitarbeiterinnen ist durch das SGB II
( gleich geblieben

( höher geworden

Falls höher geworden:  wie viele Stunden pro Monat sind es ihrer Einschätzung nach mehr? 
Ca ……..Std. 

17. Worin besteht der zusätzliche Arbeitsaufwand?

18. Arbeiten Sie mit Ihrem lokalen Leistungsträger einzelfallübergreifend zusammen (z.B. mit der Leitung, an Runden Tischen)?

( ja

( gelegentlich



( nein

Weitere Anmerkungen und Hinweise
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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